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Am 2. August 2012 hat die Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(italienische Medienaufsichtsbehörde - AGCOM) mit Beschluss Nr. 350/12/CONS
den mit Beschluss Nr. 353/11/CONS eingeführten Regulierungsrahmen für das
digitale terrestrische Fernsehen (siehe IRIS 2011-10/28) geändert. Die
Änderungen betreffen die Anforderungen an das Aktienkapital und die Zahl der
Mitarbeiter für die Vergabe von Genehmigungen während und nach der
Umstellung auf digitales Fernsehen sowie die Art der Unternehmen, die Lizenzen
für das digitale terrestrische Fernsehen erhalten können.

Delibera n. 350/12/CONS, Modifiche al regolamento relativo alla
radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato con
delibera n. 353/11/CONS

http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=9318

Beschluss Nr. 350/12/CONS, Änderungen des mit Beschluss Nr. 353/11/CONS
angenommenen Regulierungsrahmens für das digitale terrestrische Fernsehen
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